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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Stimmung in der Bevölkerung

2019 veröffentlichte ein Team der Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit der
Handelshochschule Leipzig zum vierten Mal den Schweizer Gemeinwohlatlas. Die
Studie versuchte zu eruieren, welchen Beitrag Organisationen, Unternehmen oder
Behörden für das Gemeinwohl der Gesellschaft leisten, wofür insgesamt 110
Institutionen von knapp 15'000 beim Marktforschungsinstitut «intervista» registrierten
Schweizerinnen und Schweizern aus den deutschen, französischen und italienischen
Sprachregionen mit den Noten von 1 bis 6 bewertet wurden. Von den Befragten hatten
im Vorfeld 73 Prozent angegeben, besorgt darüber zu sein, dass dem Gemeinwohl in
der Schweiz zu wenig Beachtung zukommt. 
Bei den ausgewählten Organisationen handelte es sich beispielsweise um alle SMI
notierten sowie die 50 umsatzstärksten Schweizer Unternehmen und Schadens- und
Krankenversicherungen; auch die grössten Genossenschaften, NGOs und
Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Sportverbände und Medienhäuser
wurden bewertet. Benotet wurden Parameter aus den Hauptkategorien
Aufgabenerfüllung, Zusammenhalt, Lebensqualität und Moral.

Auf den ersten fünf Plätzen fanden sich allesamt Organisationen oder Stiftungen aus
dem Gesundheits- und Sozialwesen: Die Rega belegte mit der Note 5.55 den ersten
Rang, gefolgt von der Spitex (Note 5.50), der Pro Senectute (Note 5.44), der Paraplegiker
Stiftung (Note 5.40) und schliesslich dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) (Note
5.24) auf dem fünften Platz. Unbeliebt waren hingegen Sportverbände wie die Fifa (Note
2.39, Platz 109), die Uefa (Note 2.74, Platz 107) oder das Internationale Olympische
Komitee (IOC) (Note 3.54, Platz 94). Die Sonntagszeitung hielt in einem Bericht über die
Rangliste fest, dass dies auf die Korruptionsskandale oder Hooligan-Probleme
zurückzuführen sei, mit welchem die Verbände zu kämpfen gehabt hätten. 
Von den Unternehmen landeten auffälligerweise Genossenschaften – respektive von
den Studienverfassenden als Genossenschaften gewertete Unternehmen – auf den
vorderen Plätzen: Migros (12. Platz), Volg (17. Platz), Coop (19. Platz) und die Landi (22.
Platz) waren besonders beliebt, ebenso die genossenschaftliche Versicherung Mobiliar
(18. Platz). Beliebtestes nicht-genossenschaftliches Unternehmen war der
Sanitärkonzern Geberit auf dem 28. Rang.
Verlierer unter den Konzernen waren der Rohstoffhändler Glencore (108. Platz), die
Blick-Zeitung (105. Platz), das Social Media Unternehmen Facebook (102. Platz) oder die
Bank UBS (96. Platz), das Schlusslicht der Rangliste bildete die Zigarettenmarke
Marlboro mit der Note 2.26. Dass kommerzielle Unternehmen schlecht Abschnitten sei
laut der Sonntagszeitung keine Überraschung: Untersuchungen hatten gezeigt, dass
bereits das Etikett «gewinnorientiert» genüge, damit die Aktivität eines Konzerns als
«schädlich» oder «weniger wertschöpfend» eingeschätzt werde. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.09.2019
CHRISTIAN GSTEIGER

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Wenige Tage nach den Schlussabstimmungen in den eidgenössischen Räten gaben die
SP und die Grünen bekannt, das bereits länger angekündigte Referendum gegen die E-
ID zu unterstützen. Dieses richtet sich nicht gegen die E-ID selbst, aber gegen deren
Vertrieb durch Private, wie ihn das Gesetz vorsieht. Umfragen zufolge bevorzugten
grosse Teile der Bevölkerung eine rein staatliche E-ID – gemäss der jüngsten Erhebung
des Digital Democracy Lab der Universität Zürich sogar 82 Prozent der Befragten, und
zwar über alle Parteien und Altersgruppen hinweg. Lanciert wurde die
Unterschriftensammlung am 8. Oktober 2019 von einem Komitee um die Digitale
Gesellschaft, die Kampagnenplattformen Wecollect und Campax sowie den Verein
PublicBeta. So sprach Daniel Graf von Wecollect gegenüber dem Tages-Anzeiger auch
von einer «Bürgerinitiative», zeigte sich aber dennoch erfreut über die Unterstützung
zweier etablierter Parteien. Vonseiten der SP und der Grünen wurde indes klargemacht,
dass das Referendum gegen die E-ID derzeit nicht die erste Priorität geniesse; bei der
SP liege diese auf dem Referendum gegen die höheren Kinderabzüge, bei den Grünen
auf jenem gegen das neue Jagdgesetz, berichtete der Tages-Anzeiger. Neben den

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 08.10.2019
KARIN FRICK
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bisher Genannten zählten zudem die Piratenpartei, der VPOD, die Internet Society
Switzerland, Grundrechte.ch sowie mehrere Organisationen für Senioreninteressen zu
den Unterstützern. Nicht am Referendum beteiligen wollte sich hingegen die Stiftung
für Konsumentenschutz, die sich während der parlamentarischen Beratung ebenfalls
für eine staatliche E-ID eingesetzt hatte. Man sei zwar nicht glücklich mit der privaten
Lösung, liess die Stiftung in der NZZ verlauten, aber das Parlament habe das Gesetz,
auch auf Intervention der Stiftung hin, in zentralen Punkten entscheidend verbessert. 2

In der Volksabstimmung vom 7. März 2021 wurde das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste (E-ID-Gesetz) mit 64.4 Prozent Nein-Stimmen schweizweit
wuchtig abgelehnt. Kein Kanton stimmte dem Gesetz zu; den höchsten Ja-Anteil
erzielte es im Tessin mit 44.2 Prozent. Am deutlichsten fiel die «Ohrfeige», wie die
Presse das Resultat vielfach betitelte, im Kanton Basel-Stadt aus, wo sich nur 29.3
Prozent der Stimmberechtigten für die Vorlage aussprachen. Die Stimmbeteiligung lag
schweizweit bei 51.3 Prozent.
Das ausgesprochen klare Nein bedurfte in den Medien denn auch nicht langer
Interpretation: «Durchgefallen» lautete das Verdikt im St. Galler Tagblatt und im
«Corriere del Ticino»; die Stimmbevölkerung habe die E-ID «versenkt», urteilten die
Westschweizer Zeitungen «La Liberté», «L'Express» und «Le Nouvelliste». Wahlweise
als «Schlappe», «Klatsche», «Abfuhr», «Bruchlandung» oder «Debakel» wurde das
Resultat in verschiedenen Deutschschweizer Zeitungen bezeichnet. Im Hinblick auf die
vorgesehene Lösung mit privaten E-ID-Anbieterinnen und -Anbietern erkannte die NZZ
darin ein «Misstrauensvotum gegen die Banken, Versicherungen und bundeseigenen
Unternehmen», die sich im Konsortium SwissSign zusammengeschlossen und auf die
Herausgabe der E-ID vorbereitet hatten.
Einig waren sich das unterlegene Befürwortendenlager und die siegreiche Gegnerschaft
darin, dass sich das Votum nicht gegen die Idee einer E-ID an sich richtete – von der
Notwendigkeit einer solchen im digitalen Zeitalter zeigten sich alle überzeugt –,
sondern gegen die Ausgestaltung mit privaten Anbieterinnen und Anbietern. «Das
Misstrauen gegenüber einer nicht staatlichen Lösung reichte weit ins bürgerliche Lager,
obwohl die offiziellen Parteidevisen jeweils eindeutig schienen», resümierte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» fasste zusammen: «Alle wollen die E-ID – aber vom
Staat!»
So kündigte die Contra-Seite bereits am Abstimmungssonntag an, im Parlament
schnellstmöglich auf ein neues Projekt mit einer staatlichen E-ID hinarbeiten zu wollen.
SP, Grüne und GLP wollten in der Folgewoche zwei entsprechende Vorstösse
einreichen, liess die Zürcher SP-Nationalrätin Min Li Marti in der NZZ verlauten. Die für
das gescheiterte Gesetz zuständige Bundesrätin Karin Keller-Sutter wollte ihrerseits
dem Bundesrat ein Aussprachepapier vorlegen, um über das weitere Vorgehen zu
entscheiden, wie sie gegenüber den Medien bekanntgab. Es sei nun wichtig, dass die
Regierung und die Parteien die Unsicherheiten und Ängste der Bevölkerung ernst
nehmen würden. Unterdessen bedeute das Abstimmungsresultat aber nicht, dass eine
rein staatliche Lösung automatisch eine Mehrheit erzielen würde, gab sie zu Bedenken.

Abstimmung vom 7. März 2021

Beteiligung: 51.29%
Ja: 984'574 (35.6%)
Nein: 1'778'196 (64.4%)

Parolen:
– Ja: EVP (2*), FDP, KVP, Mitte (Junge Mitte: 2*), SVP (2*; JSVP: 1*); KdK, SGV, SSV,
Economiesuisse, SAV, SGV, Baumeisterverband, Swissmem, SwissICT, SwissBanking, VöV
– Nein: EDU, GLP (6*; JGLP: 1*), GP (1*), PdA, Piratenpartei, SD, SP (1*); SGB,
Travail.Suisse, VPOD, Syndicom, Schweizerischer Seniorenrat, Schweizerischer Verband
für Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen in der
Schweiz (VASOS)
– Stimmfreigabe: Pro Senectute
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Im Rahmen der Vernehmlassung liefen verschiedene Sozialorganisationen gegen den
NFA Sturm. Pro Infirmis, Pro Senectute, Spitex und Behindertenorganisationen
befürchteten einen Rückgang der Subventionen dort, wo neu die Kantone anstelle des
Bundes zuständig sind. Beim Ablauf der Vernehmlassungsfrist Ende November
forderten zahlreiche Organisationen eine Fristverlängerung. Die kantonalen
Finanzdirektoren hatten mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung ihre Zustimmung
zum Bericht des Bundesrates beschlossen. Der Kanton Zug meldete in bezug auf den
Ressourcenausgleich und insbesondere im soziodemographischen Belastungsausgleich
Opposition an und Neuenburg wollte das Projekt in der vorliegenden Form überhaupt
nicht akzeptieren. Die Sozialdemokraten lehnten alle Massnahmen, insbesondere bei
der Neuschaffung kantonaler Kompetenzen, ab, die zu einem Leistungsabbau führen
könnten. Umweltverbände warnten vor der geplanten Kantonalisierung von Aufgaben im
Umweltbereich. 4

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 18.12.1999
DANIEL BRÄNDLI

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Zu dem am 20. Mai 2019 in Vernehmlassung gegebenen Vorentwurf der SGK-NR zum
indirekten Gegenvorschlag der Pflegeinitiative gingen bis zum 14. August 2019
insgesamt 152 Stellungnahmen ein. Während die Vorlage von weiten Kreisen
grundsätzlich befürwortet wurde, nahmen drei Kantone (SZ, ZG und ZH), die SVP,
Economiesuisse, Santésuisse und die Helsana eine ablehnende Haltung ein, die sie
unter anderem mit dem Föderalismus oder im Falle von Santésuisse mit einem
fehlenden gesetzgeberischen Handlungsbedarf begründeten. 
Bezüglich der einzelnen Massnahmen, die von der Kommission vorgeschlagen worden
waren, zeigte sich, dass insbesondere die Beiträge der Kantone zu den
Ausbildungsleistungen der Spitäler, Pflegeheime und Spitexorganisationen im
Allgemeinen sehr gut aufgenommen wurden – dies unter anderem von der GDK, 18
Kantonen, von allen Parteien (ausser der SVP), dem SGV, dem Centre Patronal, aber
auch von den Gewerkschaftsdachverbänden, den Leistungserbringenden,
Berufsverbänden und Bildungseinrichtungen sowie von Curafutura und drei der
Santésuisse angehörigen Versicherern. 
Nicht unterstützt wurden von der GDK und 14 Kantonen indes Beiträge für
Auszubildende in der Krankenpflege an einer HF oder FH. Dabei stellte für sie vor allem
die Verpflichtung der Kantone ein Problem dar; einer Kann-Formulierung würden sie
jedoch zustimmen. Mit Ausnahme der FDP.Liberalen und der SVP befürworteten neben
allen Parteien auch die Gewerkschaften, alle Leistungserbringende, Berufsverbände
und Bildungsinstitutionen die Ausbildungsbeiträge. Gespalten zeigten sich die
Versicherer. 
Ebenfalls umstritten war die Begrenzung der Gültigkeitsdauer des Gesetzes auf acht
Jahre. Während die GDK, 17 Kantone wie auch vier Parteien, die Gewerkschaften, der
SGV und eine Mehrheit der Leistungserbringenden sich dagegen aussprachen, weil sie
eine zeitliche Limitierung nicht für wirksam hielten, resp. der Ansicht waren, dass das
Problem des Fachkräftemangels innerhalb dieses Zeitrahmens nicht gelöst werden
könne, unterstützten diejenigen Versicherer, die dem Gegenvorschlag positiv
gegenüberstanden, eine solche Begrenzung. 
Die Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sprach sich für
eine gesetzliche Verankerung von bestimmten Leistungen, welche die
Pflegefachpersonen selbstständig durchführen dürfen, aus. Es wurden allerdings einige
Änderungsvorschläge angebracht. So war es der GDK und 17 Kantonen wichtig, dass
Pflegefachkräfte nicht nur in der Lage seien, die pflegerische Grundversorgung in
eigener Verantwortung durchzuführen, sondern diese für limitierte Zeiträume selbst
auch delegieren zu können. Curafutura, Swica und Visana befürworteten die
Einräumung der neuen Kompetenzen, forderten aber eine Vereinbarung der
Modalitäten zwischen den Versicherern und den Pflegeverbänden. Die FDP.Die
Liberalen, die GLP und der SGV wollten, dass ein Zulassungsvertrag mit einem oder
mehreren Versicherern abgeschlossen werden müsse. Gutgeheissen wurde die
Kompetenzerweiterung im Bereich der Grundpflege von der FMH, für den Bereich der
psychiatrischen Grundpflege hingegen sprach sie sich dagegen aus. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY
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Für die beiden Dachverbände der Versicherer, Curafutura und Santésuisse, hatten
Leistungsaufträge, die verbindliche Regelungen über die zu erbringenden
Ausbildungsleistungen enthalten, im KVG keinen Platz. Bei den Kantonen war die
Mehrzahl der Auffassung, dass sie selbst über diese Regelung verfügen können sollten.
Leistungserbringende und Berufsverbände wünschten sich eine Verknüpfung solcher
Leistungsaufträge mit den von den Kantonen erteilten Betriebsbewilligungen.
Was die Einführung der Vertragsfreiheit von Pflegefachleuten betrifft, so stiess diese
bei den meisten Kantonen, den Gewerkschaften, Leistungserbringenden,
Berufsverbänden wie auch bei Curafutura und der Visana nicht auf offene Ohren. Wenn
es hingegen nach Santésuisse ginge, müssten, falls die Kompetenzen der
Pflegefachfrauen und -männern erweitert würden, der Vertragszwang gelockert oder
eine Einzelvereinbarung zwischen den Versicherern und den Pflegevertretern getroffen
werden. 
Die Pflicht, einen Gesamtarbeitsvertrag abzuschliessen, fand abgesehen von den
Gewerkschaften, linksgrünen Parteien und Bildungsinstitutionen keine Unterstützung. 5

Sozialhilfe

Die Präsidenten des Verbandes schweizerischer Arbeitsämter (VSAA), der
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und der schweizerischen IV-Stellen-
Konferenz plädierten Anfang Jahr für eine bessere Kooperation unter den
Organisationen der sozialen Sicherheit. Sie forderten die Einrichtung medizinischer
und arbeitsmarktlicher Assessment-Zentren, damit die Abklärungen zur Reintegration
von Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt zu fallen drohen, möglichst früh erfolgen
können. In solchen Zentren soll rasch entschieden werden, wie eine betroffene Person
am besten wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. Dabei wäre auch zu
klären, welcher Zweig der sozialen Sicherung – Invalidenversicherung,
Arbeitslosenversicherung oder Sozialhilfe – die Massnahmen durchzuführen und zu
finanzieren hat. Von einem solchen gemeinsamen Vorgehen erwarten die Verbände
mehr Effizienz und damit tiefere Kosten. Nach Angaben der drei Verbände beziehen in
der Schweiz durchschnittlich rund 145'000 Personen Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung, ungefähr 260'000 Menschen erhalten eine IV-Rente und ca.
300'000 werden ganz oder teilweise mit Leistungen aus der Sozialhilfe unterstützt.
Bezieht man die Familienmitglieder mit ein, sind rund 10% der Bevölkerung auf eines
der drei Auffangnetze der sozialen Sicherheit angewiesen.(Zur 5. IV-Revision, die
ebenfalls auf eine rasche Reintegration in den Arbeitsmarkt setzt, siehe hier) 6

ANDERES
DATUM: 04.01.2005
MARIANNE BENTELI

Eine von der SKOS in Auftrag gegebene Studie zeigte, dass ein Zusatzeinkommen nicht
immer lohnend ist. Steigern Familienhaushalte ihre Erwerbstätigkeit oder teilen Paare
die Erwerbsarbeit unter sich auf, hat dies (negative) Auswirkungen bei den Ausgaben für
Steuern und Kinderbetreuung, bei der Verbilligung der Krankenkassenprämien und bei
anderen Sozialtransfers. Laut der Studie ist der Anreiz für einen Zusatzverdienst nicht
nur nach Familientyp (Paarhaushalt, Einelternhaushalt, Ehe, Konkubinat), sehr
unterschiedlich. Erheblich sind die Unterschiede auch je nach Wohnort (verglichen
wurden die Kantonshauptstädte Zürich, Lausanne und Bellinzona). Generell zeigte sich,
dass sich die Aufteilung der Erwerbsarbeit meist nicht lohnt: das Alleinverdienermodell
bleibt nach wie vor das finanziell günstigste. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.01.2005
MARIANNE BENTELI

In der Schweiz sind rund 360'000 Menschen im Erwerbsalter gemäss den Richtlinien
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) arm. Rund ein Drittel davon sind
so genannte Working Poor – also Personen, die trotz Vollzeitbeschäftigung unter der
Armutsgrenze leben. Dank der guten Konjunktur ist die Armutsquote tendenziell
sinkend, wie die neuesten Zahlen des BFS zeigen. 2005 waren rund 8,5% der Schweizer
Bevölkerung im Alter von 20 bis 59 Jahren von Armut betroffen; fünf Jahre zuvor waren
es noch 9,1% gewesen. Die stärkste Abnahme verzeichnete das BFS zwischen 2000 und
2002 und führte dies auf die günstige Konjunktur und die damit verbundene sinkende
Arbeitslosenquote zurück. Zwischen 2002 und 2004 stieg die Quote allerdings wieder
an, um im Jahr 2005 wieder leicht zu sinken. Die Zahl der Working Poor reagiert laut
BFS mit einer gewissen Verzögerung auf die Konjunktur. Gemäss der Statistik laufen vor
allem Alleinerziehende, kinderreiche Familien, unqualifizierte Erwerbstätige und
Selbstständige Gefahr, unter die Armutsgrenze zu rutschen. Jede sechste kinderreiche
Familie und jede zehnte alleinerziehende Person kommt demnach nur mit harten
finanziellen Entbehrungen über die Runden. Überdurchschnittlich viele Working Poor
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gibt es auch bei Erwerbstätigen ohne nachobligatorische Ausbildung, bei Personen mit
befristeten Anstellungsverträgen oder mit einem Erwerbsunterbruch sowie bei
Ausländerinnen und Ausländern. 8

Eine Studie von Pro Senectute hielt fest, dass in keiner Altersgruppe die Einkommen
und Vermögen ungleicher verteilt sind als bei den über 60-Jährigen. Ein Drittel der
Pensionierten lebe nur von der AHV-Rente. 12% der AHV-Rentner seien auf
Ergänzungsleistungen angewiesen und würden zu den Armen zählen, wenn es diesen
Sozialtransfer nicht gäbe. Etwa 3-4% der Bezüger blieben trotz dieser Hilfe arm. Die
Tendenz der Verschuldung im Alter nahm deutlich zu. Zu den häufigsten Gründen der
Verschuldung gehörten Steuerverpflichtungen. Pro Senectute möchte daher die
Altersarmut über den Ausbau der Ergänzungsleistungen eindämmen und das
Existenzminimum von Steuern befreien. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.05.2009
LINDA ROHRER

Zu Beginn des Jahres präsentierte die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) 31
Massnahmen, um die Armut in der Schweiz einzudämmen. Finanziert werden sollten
diese durch eine Umschichtung der Sozialhilfeausgaben. Im Fokus dieser Vorschläge
standen Lebensphasen und Lebensbereiche, in denen die Armut besonders oft
entsteht, wie beispielsweise Kindheit, Familie, Bildung, Arbeitslosigkeit etc.
Thematisiert wurden Mindestlöhne, Lehrwerkstätten, die Steuerbefreiung des
Existenzminimums oder die Finanzierung eines „zweiten“ Arbeitsmarktes für
Langzeitarbeitslose. Mit den vorgeschlagenen Massnahmen wollte die Skos die Armut in
der Schweiz in den nächsten 10 Jahren halbieren, wobei sie ein besonderes Gewicht auf
die Langzeitarbeitslosen legte. 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.01.2010
LUZIUS MEYER

Der Fall eines Sozialhilfebezügers in einer Aargauer Gemeinde setzte ab Anfang Jahr
mehrere Prozesse in Gang. Dem Mann wurden Sozialhilfebeiträge gestrichen, weil er
sich nicht kooperativ mit seiner Gemeinde gezeigt und unerwünschte Stellenangebote
nicht wahrgenommen hatte. Das zuständige Bezirksamt hob den Beschluss der
Gemeinde auf Beschwerde des Mannes hin auf und verfügte stattdessen eine Kürzung
der Sozialhilfe. Eine erneute Anfechtung der Gemeinde vor Bundesgericht wurde
schliesslich abgewiesen, womit die Gemeinde die Sozialhilfe rückwirkend auszahlen
musste. Dieser als „Fall Berikon“ bekannt gewordene Streit führte in der Folge zu einer
landesweiten Diskussion über die Rahmenbedingungen für einen Sozialhilfebezug. Dass
die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) die Gemeinde Berikon auch noch
abstrafte, sorgte für zusätzlichen Unmut. Aus Protest erwogen mehrere Gemeinden
einen Austritt aus der SKOS, eine Thurgauer Gemeinde trat gar sofort aus. Bald darauf
folgte ihr mit Rorschach (SG) die erste Stadt, was weitere Nachahmer hervorrief. Eine
weitere Aargauer Gemeinde forderte gar den Austritt des Kantons aus der SKOS. Die
SKOS, die als privater Fachverband alle Kantone und rund 600 Gemeinden als Mitglieder
hat, rückte so immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik. Zahlreiche Kommunal- und
Kantonalpolitiker reihten sich in die Reigen der Kritiker ein und beanstandeten
unisono, dass die SKOS zu unbeweglich sei und ihre Richtlinien zu selten und zu wenig
kritisch überarbeite; kurzum, die Diskussion um die SKOS war durchaus willkommen. Im
Verlauf des Jahres entpuppten sich die Austritte Rorschachs und anderer Gemeinden
vorerst als Einzelfälle, die politische und mediale Kontroverse um die SKOS blieb jedoch
weiter virulent. Kritisiert wurden insbesondere ihre Richtlinien zur Ausgestaltung und
Bemessung der Sozialhilfe. Hierbei handelt es sich um Empfehlungen zuhanden des
Bundes, der Kantone und Gemeinden sowie Organisationen der privaten Sozialhilfe.
Diese Richtlinien entfalten keine Verbindlichkeit, sondern werden erst durch die
kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung
verbindlich. Vor allem die rechtsbürgerliche Seite attackierte diese Richtlinien
wiederholt. Daraufhin zeigte sich die SKOS Mitte Jahr konziliant und suchte das
Gespräch mit dem Gemeindeverband, um Probleme zu erörtern. Sukkurs erhielt die
SKOS indes von der Sozialdirektoren-Konferenz, welche in einer Stellungnahme die
Notwendigkeit und Bedeutung der SKOS-Richtlinien bekräftigte und allen Kantonen
empfahl, diese weiterhin anzuwenden. Ende Jahr gelangte die SKOS erneut in die
Schlagzeilen als zwei Baselbieter Gemeinden die SKOS wegen steigenden
Sozialhilfekosten verliessen und damit nicht nur Rorschach folgten, sondern auch der
Stadt Dübendorf, die Anfang Juni ausgetreten war. Der Effekt für die beiden
Gemeinden, welche dadurch lediglich den SKOS-Mitgliederbeitrag von je knapp CHF
1'000 einsparten, war indes marginal. Aus den Gemeinden hiess es, man wolle damit die
öffentliche Diskussion über die Grenzen der Sozialhilfe aufrechterhalten. Einen
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richtungsweisende Lösung musste aus der Politik erwartet werden (siehe hier). 11

Durch in der Gesellschaft aufgekeimte Diskussionen sah sich die Kommission für
Gesundheit und soziale Sicherheit des Nationalrates (SGK-NR) 2014 veranlasst, mit
einem Postulat die Grundzüge eines Rahmengesetzes für die Sozialhilfe abstecken zu
lassen. Der Bundesrat wurde mit einer Reihe von Fragen konfrontiert, welche in einem
Bericht erwägt werden sollten. Diese reichten von der Regelung von Zuständigkeiten
über organisatorische Standards bis hin zu einer Harmonisierung der Sozialhilfe.
Gleichzeitig müsse abgewogen werden, ob ein solches Gesetz überhaupt
verfassungsmässig wäre. Falls nicht, soll die Regierung eine entsprechende
Verfassungsänderung vorschlagen. Gegenwärtig liegt die Sozialhilfe in der Kompetenz
der Kantone und der Gemeinden, welche sich überwiegend an die Richtlinien der
Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) halten. Die grösste Kritik der damaligen Debatte galt der
Organisationsform der SKOS, welche als privater Verein eine staatliche Aufgabe
übernimmt. Dadurch fehle es an demokratischer Legitimation. Verschiedene
Gemeinden, die 2013 aus der SKOS ausgetreten waren, forderten denn auch die
Auseinandersetzung mit einer Neuorganisation oder der Implementation eines
Gesetzes, wie es im Postulat vorgeschlagen wurde. Die SGK ihrerseits sah zudem
Handlungsbedarf in der besseren Koordination zwischen der Invaliden- und
Arbeitslosenversicherung. Der Bundesrat gab in seiner Stellungnahme an, er wolle die
Zuständigkeit und Finanzierungsverantwortung der Kantone nicht überdenken. Er zeigte
sich jedoch bereit, im geforderten Bericht aufzuzeigen, inwieweit ein Rahmengesetz
der Sozialhilfe in den Kantonen von Nutzen sein könnte. Die Ratsdebatte gestaltete sich
kurz. Zwar standen die Regierung und die Kommission für das Anliegen ein, Nationalrat
de Courten (svp, BL) versuchte jedoch, das Postulat zu verhindern. Die Gemeinden
sollen weiterhin ihre eigenen Grundsätze anwenden dürfen und damit örtliche und
regionale Gegebenheiten berücksichtigen können. Zudem gab er zu bedenken, dass das
Ansinnen bereits mehrmals gescheitert war: Zuletzt hatte der Ständerat 2013 eine
gleichlautende, in der grossen Kammer bereits angenommene Motion abgelehnt.
Hauchdünn konnten sich die Befürworter in der Gesamtabstimmung durchsetzen: Mit
88 zu 87 Stimmen (ohne Enthaltungen) erhielt der Bundesrat seinen Auftrag. Zu den
Abstimmungsverlierern gehörten die SVP und die FDP. 12

POSTULAT
DATUM: 10.03.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Mit einem Positionspapier setzte sich die Caritas Schweiz gegen das im Vorjahr von
Arbeitgeberseite verlangte Moratorium im Bereich der Sozialversicherungen ein. Auch
für die Hilfsorganisation sind Reformen im Bereich der sozialen Sicherheit notwendig,
doch sollten sich diese an der Vision einer solidarischen Gesellschaft orientieren. Die
Caritas wies nach, dass der oft zur Diskussion gestellte Sozialabbau tatsächlich
stattfindet, indem beispielsweise Arbeitslose seit 1994 deutliche Einkommenseinbussen
in Kauf nehmen müssen. Das Hilfswerk widersprach auch den oft von
Wirtschaftszweigen vorgertragenen Argumenten, wonach die Kosten des Sozialstaates
in der Schweiz zu hoch ausfielen und die Finanzierung über Lohnprozente angesichts
der internationalen Konkurrenz nicht tragbar sei. Anhand von OECD-Zahlen belegte das
Positionspapier, dass die Schweiz, was die Belastung mit Steuern und
Sozialversicherungsbeiträgen betrifft, im internationalen Vergleich gut dasteht und in
der für die Standortattraktivität viel entscheidenderen Frage der Arbeitsproduktivität
und der sozialen Stabilität sogar eine Spitzenposition einnimmt. Von diesen
Feststellungen ausgehend verlangte die Caritas die Einführung eines garantierten
Grundeinkommens für alle, wobei sie sich für das Modell der Ergänzungsleistungen
aussprach, welches ihrer Ansicht nach effizient ist und die individuellen materiellen
Verhältnisse berücksichtigt. Finanziert werden soll das garantierte Mindesteinkommen
laut Caritas über Zuschläge bei der Mehrwertsteuer oder über ökologische
Lenkungsabgaben. 13
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Neben dem obligatorischen Referendum zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer, kündigten verschiedene Gruppierungen, allen voran die
Westschweizer Gewerkschaften, ihr Interesse an der Ergreifung eines fakultativen
Referendums zur Reform der Altersvorsorge 2020 an. So seien mit der Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Senkung des Umwandlungssatzes zwei Änderungen
enthalten, die man nicht akzeptieren könne. Nach kurzer Zeit wurde jedoch deutlich,
dass die Westschweizer Gewerkschaften nicht auf eine breite Unterstützung hoffen
konnten und das Referendum mehrheitlich alleine würden stemmen müssen.
Unterstützt wurden sie lediglich von vereinzelten linken Organisationen, zum Beispiel
von der Genfer SP-Kantonalsektion. Gegen Ende der Unterschriftensammlung
engagierten sich auch die Zeitschriften K-Tipp und Saldo. Als Grund dafür gaben sie an,
dass sie verhindern wollten, dass auf dem Stimmzettel ausschliesslich von der AHV die
Rede sei und dadurch das vollständige Ausmass der Revision unterschätzt würde. Zwar
kritisierten auch weitere linke Kreise die Vorlage, allen voran die Gewerkschaften,
dennoch sprachen sich die Delegierten der Unia, von VPOD, des SGB sowie von
Travai.Suisse knapp für die Reform aus. Dabei wurden die unterschiedlichen Positionen
der Linken in der Deutsch- und Westschweiz deutlich. Um diese verschiedenen
Positionen zu vereinen, beschloss die SP eine Urabstimmung durchzuführen, bei der
sich 90 Prozent der teilnehmenden SP-Mitglieder für die Reform aussprachen.
Ungeachtet dieser Urabstimmung beschlossen die Juso kurze Zeit später die Nein-
Parole und unterstützten das linke Referendumskomitee. 

Gespalten zeigten sich wie bereits im Parlament auch die Bürgerlichen. FDP und SVP
sowie breite Wirtschaftskreise inklusive Economiesuisse, dem Gewerbeverband und
dem Arbeitgeberverband sprachen sich gegen die Reform aus, setzten dem linken
Referendumskomitee jedoch kein bürgerliches Pendant entgegen. Unter dem Namen
„Generationenallianz” bewarben sie aber gemeinsam die Ablehnung der Reform. Die
anderen bürgerlichen Parteien, allen voran die CVP und BDP, warben für die Annahme
der Vorlage. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Westschweizer Verbänden, unter
anderem vom Westschweizer Wirtschaftsverband Centre Patronal. Im Laufe der
Kampagne sprachen sich unter anderem auch der Bauernverband, Eveline Widmer-
Schlumpf als neue Präsidentin der Pro Senectute, Pro Senectute selbst sowie weitere
Seniorenverbände für die Reform aus. Gespalten zeigten sich die Versicherungen:
Während Helvetia und Axa Winterthur, der Pensionskassenverband Asip sowie der
Verwaltungsratspräsident des AHV-Fonds die Reform befürworteten, hielten sich die
anderen Versicherer bedeckt. 

Da die Berichterstattung zur Vorlage nach dem Showdown im Parlament im März 2017
bis zum Abstimmungstermin im September 2017 nie wirklich abriss, beleuchteten die
Medien jedes Detail der Vorlage und insbesondere des Abstimmungskampfes. So wurde
ausführlich über die Positionen der verschiedenen Parteien, Verbände, Vereine und
Interessengruppen, aber auch über einzelne Abweichler innerhalb der verschiedenen
Akteursgruppen berichtet. Diskutiert wurden die Gefahr für die Reform durch das
erforderliche Ständemehr sowie die Konsequenzen für die Reform, falls nur eine der
beiden Vorlagen angenommen würde. Ausführlich beschrieben wurden die Aktivitäten
der Jungparteien, die trotz geringem Budget mit viel Engagement versuchten, die
jüngeren Stimmbürger zu mobilisieren und zu überzeugen. So engagierte sich zum
Beispiel die Junge CVP mit einer eigenen Pro-Kampagne im Internet und mit
Standaktionen, während die Jungfreisinnigen mit Aktionstagen, Plakaten und Videos für
ein Nein warben. Zudem erhielten die Befürworter mit Ruth Dreifuss, Walter Andreas
Müller und Beni Thurnheer prominente Unterstützung. Dieses Engagement ausserhalb
des bezahlten Raums wurde auch durch eine Auswertung der Inseratekampagne durch
Année Politique Suisse verdeutlicht. Diese ergab, dass Anzahl und Reichweite der
Inserate zur Altersvorsorge entgegen der betont grossen Relevanz der Vorlage nur
durchschnittlich gross waren, was die Komitees mit ihren knappen Budgets erklärten. 

Ebenfalls sehr engagiert zeigte sich Bundesrat Berset, der nicht müde wurde, die
Wichtigkeit der Reform zu betonen. Dieses starke Engagement vor allem auch in
Zusammenhang mit seinen Warnungen vor den drastischen Folgen eines Neins
brachten ihm jedoch viel Kritik ein. Hinzu kam eine breite Kritik am
Abstimmungsbüchlein, das ausschliesslich die Referendumsführer, also die
Westschweizer Gewerkschaften, zu Wort kommen liess, nicht aber die bürgerlichen
Gegner der Vorlage. Grund dafür war, dass bei obligatorischen Referenden
Minderheitenpositionen keine eigenen Seiten erhalten und bei fakultativen Referenden
nur die Referendumskomitees. Darüber hinaus war vor allem inhaltliche Kritik am
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Abstimmungsbüchlein zu vernehmen, so seien die Darstellungen des Bundesrates
fehlerhaft und unvollständig. Doch nicht nur zur Informationspolitik des Bundesrates,
auch bezüglich der Argumentationen beider Lager wurden im Laufe der Kampagne
vermehrt kritische Stimmen laut. Kritisiert wurde, dass beide Seiten nicht mit offenen
Karten spielten und wichtige Argumente gezielt verschwiegen. 

Inhaltlich drehte sich die Berichterstattung vor allem um die Frage, ob die AHV
schneller in ernsthafte finanzielle Probleme gerate, wenn man die Reform annehme
oder wenn man sie ablehne. Beide Seiten gaben zu, dass in Zukunft weitere Reformen
nötig sein werden, uneinig war man sich jedoch darüber, bei welchem
Abstimmungsergebnis dies dringender der Fall sei. Auch bezüglich den Gewinnern und
Verlierern der Reform war man sich uneins. Sowohl Befürworter als auch Gegner
betonten, dass alleine ihre Position die Situation der Jungen und der Frauen verbessern
würde. 

Aufgrund der knappen, ungewöhnlichen Ausgangslage mit Spaltungen innerhalb der
linken und bürgerlichen Parteien war schliesslich unklar, welches Lager tendenziell in
Führung lag. Wirklich Licht ins Dunkel konnten auch die Vorumfragen nicht bringen.
Manchmal ergaben sie einen Vorsprung der Befürworter, manchmal der Gegner, aber
grösstenteils machten sie relativ knappe Zwischenresultate zwischen den beiden Lagern
aus. Entsprechend knapp gingen die Abstimmungen schliesslich auch aus. Mit 2357
Stimmen mehr bei 50.0 Prozent und 11 5/2 Standesstimmen lehnte das Stimmvolk die
Mehrwertsteuererhöhung ab. Leicht deutlicher fiel die Entscheidung zur Reform der
Altersvorsorge 2020 aus, die mit 52.7 Prozent abgelehnt wurde. Nach über zweijähriger
Ausarbeitung der Reform wird das Parlament somit bei der Revision der Altersvorsorge
von vorne beginnen müssen. 

Abstimmung vom 24. September 2017

Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer:
Beteiligung: 46.8%
Ja: 1`254`675 (50,0%) / Stände: 9 1/2
Nein: 1`257`032 (50,0%) / Stände: 11 5/2

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP, EDU
-Nein: SVP, FDP

Reform der Altersvorsorge 2020:
Beteiligung: 46,7%
Ja: 1`186`079 (47,3%) 
Nein: 1`320`830 (52,7%)

Parolen: 
-Ja: SP, Grüne, CVP, GLP, EVP, BDP
-Nein: SVP, FDP, EDU, PdA 14

Ergänzungsleistungen (EL)

Von November 2015 bis März 2016 führte der Bundesrat ein Vernehmlassungsverfahren
zur Reform der Ergänzungsleistungen durch, wozu 109 Stellungnahmen eingingen.
Mehrheitlich stiess die Vorlage auf Anklang: Ein Drittel aller Teilnehmenden – unter
anderem die Hälfte der Kantone sowie der Städte- und der Gemeindeverband –
unterstützten die Stossrichtung der Vorlage grundsätzlich. Einem weiteren Drittel der
Vernehmlassungsteilnehmenden, allen voran der anderen Hälfte der Kantone, den
bürgerlichen Parteien, dem Schweizerischen Arbeitgeberverband SAV, der
economiesuisse sowie den Vorsorge- und Versicherungseinrichtungen, ging sie aber
noch nicht weit genug. Die vorgeschlagenen Massnahmen würden nicht ausreichen, um
die EL nachhaltig zu finanzieren, war von ihnen hauptsächlich zu vernehmen.
Insbesondere sei das Problem der grossen Kostentreiber noch nicht gelöst. Insgesamt
sorgten sich die Kantone – mit 70 Prozent Hauptträger der Finanzierungslast der EL –
stark wegen deren rasanter Kostenentwicklung. Mehrfach wiesen sie darauf hin, dass
eine Anpassung der Mietzinsmaxima die Einsparungen der Reform wieder wettmachen
würde. 
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Gerade Letzteres sei jedoch für sie eine Bedingung dafür, dass sie die Vorlage
unterstützten, erklärten die Arbeitnehmerverbände, die dem letzten, ablehnenden
Drittel angehörten. Auch die Interessenorganisationen der Versicherten wiesen auf die
Priorität der Mietzinsanpassungen sowie der Stärkung der ersten Säule hin,
befürworteten aber prinzipiell eine Optimierung des EL-Systems, solange das
Leistungsniveau erhalten bleibe. Entsprechend kritisch standen sie denjenigen
Vorschlägen gegenüber, die Leistungskürzungen mit sich bringen würden. 15

Krankenversicherung

Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 16
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Familienpolitik

Fünf in der Sozial- und Familienpolitik tätige Organisationen (Eidg. Kommission für
Familienfragen, Pro Familia, Pro Juventute, Schweiz. Konferenz für Sozialhilfe und
Städteinitiative „Ja zur sozialen Sicherheit“) forderten dringend Massnahmen zur
finanziellen Besserstellung von Familien mit dem Ziel, die Leistungen der Familien
vermehrt zu anerkennen und Familienarmut zu verhindern. Mittelfristig möchten sie am
bisherigen dualen System von Familienzulagen und Steuerabzügen festhalten. Sie
verlangten eine Bundeslösung für die Ausrichtung einheitlicher Kinderzulagen in der
Höhe von mindestens 200 Franken resp. 250 Franken für Jugendliche in Ausbildung.
Zudem unterstützten sie die Bestrebungen des Nationalrates, für finanzschwache
Familien einkommensabhängige Familienergänzungsleistungen nach dem Tessiner
Modell einzuführen. 17
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Alterspolitik

Am 1. Oktober, am Tag des Europatages der älteren Menschen, versammelten sich auf
dem Rütli zahlreiche Mitglieder des Schweizerischen Senioren- und Rentnerverbandes
und hiessen eine Resolution zuhanden der eidgenössischen Räte und des Bundesrates
gut, die sich gegen den Abbau von Sozialleistungen für Senioren richtet. 18

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 01.10.1993
MARIANNE BENTELI

In Weesen (SG) fand Mitte August die erste Senioren-Landsgemeinde statt. Der
organisierende Schweizerische Senioren- und Rentnerverband (SSRV) wurde von den
rund 3000 Anwesenden einstimmig ermächtigt, beim Bund (Bundesrat oder Parlament)
die Einsetzung eines Seniorenrates zu beantragen, der in allen Altersfragen konsultiert
werden und Stellungnahmen zur längerfristigen Entwicklung und Sicherung der
Altersvorsorge formulieren soll. Zudem wurde eine Mitbestimmung in den
Stiftungsräten der Pensionskassen und in allen jenen ausserparlamentarischen
Kommissionen verlangt, welche die Altersvorsorge massgebend beeinflussen. 19

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.08.1999
MARIANNE BENTELI

Über einen neu gegründeten Seniorenrat (SSR), der sich als Sprachrohr gegenüber
eidgenössischen Instanzen, politischen Meinungsträgern und der Öffentlichkeit
etablieren will, soll die Stimme der älteren Generation gehört werden. Zur ersten
Präsidentin wurde die frühere Baselbieter SP-Nationalrätin Fankhauser gewählt. 20

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 09.02.2002
MARIANNE BENTELI

Le vieillissement de la population préoccupe les politiques et les associations. En
décembre 2012, Caritas a annoncé recruter des aides de ménages originaires de
Roumanie. Ces dernières pourraient ainsi répondre à la demande des seniors qui
souhaitent une assistance quotidienne. Caritas a annoncé que ces auxiliaires seront
engagées pour une durée de trois mois et payées 2 700 francs par mois. Selon Caritas,
cette mesure vise à réduire le travail au noir. 21

ANDERES
DATUM: 12.12.2012
EMILIA PASQUIER

Au mois d’avril, Pro Senectute, Justice & Paix et les églises réformées de Suisse ont
lancé une campagne commune, « Le grand âge. Un temps pour tout » afin d’attirer
l’attention de la population sur les plus âgés, pour que ceux-ci soient perçus comme
des membres à part entière de la société. La campagne se décline sous la forme d’un
site internet, de tables rondes et de conférences diverses 22

ANDERES
DATUM: 02.04.2014
SOPHIE GUIGNARD
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Sozialwesen, Soziale Gruppen

Ende Oktober 2016 wurde Alt-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf zur neuen
Präsidentin von Pro Senectute Schweiz gewählt. Sie trat das Amt im April 2017 an, im
Jahr des 100-jährigen Bestehens der Stiftung, die sich für das Wohl von älteren
Menschen einsetzt. 23

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 27.10.2016
SAMUEL BERNET

An der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Verbands für Seniorenfragen
(SVS) im März 2022 wurde Rudolf Joder zum neuen Präsidenten gewählt. Joder, der
früher Präsident der Berner SVP-Kantonalpartei und Nationalratsmitglied gewesen war,
folgte im Verbandspräsidium auf Karl Vögeli.
Der SVS vereint als Dachorganisation lokale, regionale und kantonale Senioren- und
Rentnerverbände sowie gesamtschweizerisch tätige Pensioniertenvereinigungen, die im
Frühling 2022 insgesamt rund 40’000 Mitglieder zählten. Statutarischer Zweck des
Verbands ist die Förderung der Lebensqualität, der Interessen und der Würde der
älteren Menschen in der Schweiz. Zusammen mit der Vereinigung aktiver Senioren- und
Selbsthilfeorganisationen der Schweiz (VASOS) bildet er seit 2001 den Schweizerischen
Seniorenrat (SSR). 24

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 24.03.2022
HANS-PETER SCHAUB

1) Homepage Schweizer Gemeinwohlatlas; SoZ, 22.9.19
2) e-id-referendum.ch; TA, 2.10., 8.10.19; AZ, CdT, LT, NZZ, 9.10.19; CdT, 25.10.19
3) BBl 2021 1185; AZ, Blick, CdT, Exp, LT, Lib, NF, NZZ, QJ, SGT, 8.3.21
4) NZZ, 13.8.99; TA, 17.9.99; BaZ, 8.11.99; Presse vom 2.12.99 und 18.12.99
5) BBl 2019, S. 8015 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
6) Presse vom 4.1.2005; NZZ, 4.1.05. 
7) Presse vom 31.1.05.
8) Presse vom 3.4.07.
9) Presse vom 20.5.09.
10) Presse vom 5.1.10.
11) TA, 2.3.13; SoBli, 7.4.13; TA, 10.4.13; SoBli, 14.4.13; NZZ, 29.5. und 1.6.13; Bli, 19.6.13; NZZ, 22.11.13; www.sodk.ch
(Stellungnahme Sozialdirektoren).
12) AB NR, 2014, S. 183 f.
13) "Caritas Schweiz (1995). Soziale Sicherheit in Gefahr - von der notwendigen Reform der Sozialpolitik", Luzern; Presse vom
24.5.95.
14) APS-Inserateanalyse vom 15.09.2017; LT, Lib, 20.3.17; LT, SGT, 25.3.17; 24H, 31.3.17; TA, 1.4., 2.5., 6.5.17; SoZ, 7.5.17; NZZ,
8.5.17; Blick, 15.5.17; TA, 17.5.17; So-Bli, 28.5., 11.6.17; BZ, Blick, 23.6.17; AZ, SGT, 24.6.17; LT, TA, 28.6.17; Lib, 7.7.17; TA, 4.8.17;
SGT, 18.8.17; NZZ, 19.8.17; AZ, 2.9.17; AZ, Blick, 4.9.17; NWZ, SN, TA, 25.9.17
15) Ergebnisbericht Vernehmlassung zur EL-Reform
16) AB NR, 2020, S. 1785 ff.; BBl 2020, S. 4825 ff.
17) Presse vom 21.8.02.
18) Soziale Sicherheit, 1993, Nr. 6, S. 3.
19) SGT, 13.8.99; Presse vom 18.8.99.
20) NZZ, 9.2. und 20.4.01; NLZ, 24.4. und 28.12.01; Presse vom 27.11.01. Siehe SPJ 1999, S. 305.
21) LT, 22.12.12.
22) NZZ, 17.5.14
23) NZZ, TA, 27.10.16
24) Leitbild SVS, Website vom 12.4.22; Medienmitteilung SVS vom 27.3.22
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